
Der Rat der Stadt Siegen beschließt die 2. Änderung der Satzung der Stadt Siegen 
über die Erhebung von Grundsteuern vom 16. Februar 1999 gemäß der Anlage 1 zu 
dieser Vorlage, mit der der Hebesatz für die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute 
Grundstücke) ab 1. Januar 2003 von 390 v. H. auf 410 v. H. angehoben wird. 

 
 
 




